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Anfrage gem. § 30 GO zum Thema Sicherheitsdienst an Fasching in Kneipen  
– ANF/1566/2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Enners,  
 
Ihre Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Anfang 2018 erhielten gastronomische Betriebe vom Ordnungsamt der Universitätsstadt 
Gießen ein Schreiben mit der Aufforderung zugeschickt, "anlässlich der Faschingstage" 
anzugeben, "ob und welche Personen, u. a. den Ein- und Auslassbereich ihrer Gaststätte 
kontrollieren", sowie "für alle Faschingstage eine Liste des eingesetzten Bewachungspersonals 
analog des beigefügten Vordruckes" einzureichen. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie:  
 
Wodurch wurde die Maßnahme im Jahr 2018 veranlasst? 
 
Antwort: 
Es handelte sich hierbei um eine Standardmaßnahme zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung, die bereits seit mehr als 5 Jahren in dieser Form erfolgreich praktiziert wird. 
Hintergrund für die Anforderung der Bewachungspersonallisten ist die Sicherstellung der 
Bereitstellung von geschultem und zuverlässigem Bewachungspersonal, das in der Lage ist, 
adäquat und rechtskonform die erforderlichen Tätigkeiten auszuüben. 
 
1. Zusatzfrage: 
Welchen gastronomischen Betrieben wurde diese Aufforderung des Ordnungsamtes 
zugesandt? 
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Antwort: 
Alle dem Ordnungsamt bekannten Betriebe, die Faschingsveranstaltungen durchführen und 
entsprechendes Bewachungspersonal beschäftigten. 
 
2. Zusatzfrage: 
Gibt es diese Auflage auch 2019 und in den folgenden Jahren?  
 
Antwort: 
Ja.  
 
3. Zusatzfrage: 
Wie viele gastronomische Betriebe haben die Forderung umgesetzt?  
 
Antwort:  
Alle angeschriebenen Betriebe und einige ohne Aufforderung. Insgesamt 16. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Peter Neidel 
Bürgermeister 
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